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(Todeserklärung.) Eine Spanierin heiratete einen
Mann, der kurz aus Cuba nach Spanien gekommen war Na
ſechs Monaten verließ der Ehemann Land und Frau und kehrte nachAUba zurü Durch drei ahre wurde wiſchen beiden Ehehälften enn

Briefwechſel unterhalten, der ſchließlich ganz aufhörte. Die Einen
ſagten der Frau, ihr Mann habe ſich ganz dem Sklavenhandel *geben; andere, - ſei 1872 bei einem Aufſtande gefallen. Die heirats  —uſtige Frau bemühte ſich eine Todeserklärung; ſie konnte keine
Augenzeugen auftreiben und bekam Qher auch nicht die gewünſchteErlaubnis zu einer zweiten Ehe Trotzdem unterhielt ſie mit ihrem

Bräutigam eln ſehr intimes Verhältnis und chenkte infolgedavon einem Sprößling das Lehen
Die Frau ma einen Verſuch Am vom Biſchofe die

Ehebewilligung zu bekommen. Sie 0 zwei Zeugen aufgefunden,die Cuba kreuz und quer durchreiſt und überall nuLr die Antwort
auf die rage, der fragliche Ehemann ſei, bekommen hatten,ſei bei einem Gemetzel gefallen. Augenzeugen onnten ſie aber nichtvorführen. Der Generalvikar var der Ueberzeugung, daß der Mann
nicht eln ſo Alter erreicht habe; durch ahre habe man kein
Lebenszeichen von ihm, alle Bekannten agen, ETL ſei mit Tod ab
gegangen, Augenzeugen elen bei derartigen Unruhen er aufzu  1—reiben man ſolle ſich die ongr Inqu wenden. Das tat man
und die Antwort autete bermitti IN CaSU transitum 0
Alias nuptias (18 Uli

Das bürgerliche öſterreichiſche eſe das In dieſer Fragemuſtergiltig iſt, 0 ähnlich entſchieden. 8 ſagt„1 Wenn eln Zweifel en  E ob ein Abweſender oder ein Vermißternoch Leben ſei oder nicht, ſo ird ſein Tod nur Unter folgendenUmſtänden ermüte enn ſeit ſeiner Geburt ſchon ahre ver
ſtrichen und der Ort ſeines Aufenthaltes ſeit Jahren unbekannt
geblieben iſt; 2 ohne Rückſicht auf ſeine Geburt, wenn ETL durchvolle Jahre unbekannt geblieben iſt; enn ELr im Kriege erverwundet worden, oder wenn auf einem Schiffe, da CS ſcheiterte,oder In einer anderen nahen Todesgefahr geweſen iſt, und ſeit der
Zeit durch drei V

＋e

ahre vermißt wird.“

Die rau hätte in Oeſterreich noch zwei V  ahre zuwartenmüſſen; dann wäre ſie in der Lage geweE  * eine Todeserklärung 3uerhalten, mit der ſich gewöhnlich die kirchliche Behörde zufrieden gibtund eine neue Ehe geſtattet.St Florian. Alois Pachinger

III uid mihi et tibi est, mulier ? Jodan. 2, 4.)Die Quartalſchrift 216 und 707 brachte E intereſſanteErklärungen der eben angeführten vielgedeuteten elle, die eine VSTa
interpretum iſt Die erſtere, enthalten In den „Studien und


